
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1970/4/8 7Ob40/70,
7Ob171/71

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.04.1970

Norm

ABGB §1053

Rechtssatz

Wenn der Neuwagenkäufer dem Autohändler seinen Altwagen um einen bestimmten Preis an Zahlungsstatt gibt,

kommt dadurch zwischen den Genannten über den Altwagen ein Kaufvertrag zustande, auf Grund dessen der

Autohändler Eigentümer des Altwagens wird, auch wenn in dem in der Folge vom Autohändler mit einem Dritten

abgeschlossenen Kaufvertrag über den Altwagen der Neuwagenkäufer (aus steuerlichen Gründen) als Verkäufer

angeführt wird.
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